
134 Die französische Revolution. § 183.

siegreich empor: es sollte bald in trüber Zeit der einzige Hort bleiben, an
dem sich das schwer bedrückte Volk trösten und aufrichten konnte.

C. Deutschland im Kampfe gegen die französische
Revolution und die Gewaltherrschaft Napoleons.

§ 183. Die französische Revolution. 1. Wenige Jahre nach
dem Tode Friedrichs des Großen brach in Frankreich jene furchtbare
Revolution aus, die den bisherigen Rechtszustand ganz Europas er¬
schüttern sollte. Seit einem Jahrhundert schon war Frankreich im Verfall.
Die Regierung Ludwigs XIV., in ihrer ersten Hälfte so glänzend wie
die keines anderen französischen Königs, hatte doch zuletzt dem Volke
nur Verarmung, dem Staate Einbuße an innerer Kraft, sogar an Macht
und Ansehen nach außen gebracht. Die Unzufriedenheit in den Kreisen
der Gebildeten, der Druck, unter dem die unteren Volksklassen seufzten,
wuchs unter der sittenlosen Mißregierung des Regenten (§ 160) und
Ludwigs XV. Alle die führenden Geister der Literatur, ein Montes¬
quieu, Voltaire, I. I. Rousseau, griffen den bestehenden Staat aufs
schärfste an, ihre Lehren der Aufklärung verbreiteten sich schnell, und
der Ruf nach Reformen ward allgemein. Ludwig XVI., der seinem
Großvater 1774 gefolgt war, ein frommer, sittlich reiner und vom besten
Willen beseelter Fürst, hatte nicht die Kraft, den Stürmen der Zeit zu
widerstehen. Er ließ sich bald von seinen Höflingen und seiner begabten,
aber leichtlebigen Gemahlin Marie Antoinette, der Tochter Maria
Theresias, von dem Weg der Reformen, den er unter Turgots Leitung
schon betreten hatte, wieder ablenken, und nun trieb das Staatsschiff
schnell dem Untergange entgegen. Die Schuldenlast, die Ludwigs XIV.
unaufhörliche Kriege ebenso wie seine und seiner Nachfolger verschwenderische
Hofhaltung auf Frankreich gewälzt hatten, nötigten den König — auch der
kluge Finanzminister Necker sah keine andere Hilfe — die alten Reichs¬
stände, die General st aaten (etats g^ndraux), die seit 175 Jahren nicht
mehr versammelt gewesen waren, 1789 nach Versailles zu berufen. Nun
aber verlangten die Vertreter der bevorrechteten Stände, des Adels und
der Geistlichkeit, die zusammen nur ganz wenig stärker waren als die
des dritten Standes (tiers etat), der allein mehr als 550 Stimmen
hatte, gesonderte Beratung der drei Stände, um so ihr Übergewicht zu
behaupten. Das trieb die Abgeordneten des dritten Standes, der die
Steuerlast fast allein trug, zu dem revolutionären Schritt, sich auf Antrag

1789.des Abbe Sieyes als Nationalversammlung zu erklären, und die
Vertreter der beiden anderen Stände traten schließlich — wenigstens zum
großen Teil — in diese Versammlung ein, die nun daran ging, bem Staate
eine Verfassung zu geben (assemblde nationale Constituante).

2. Währenb bie Mitglieber bieser Versammlung, unter benen burch


